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Finanzvorgaben: 
 
Vor dem 1. Juli 2025 angeschaffte elektronische Aufzeichnungssysteme sind den Finanzbehörden bis zum 31. Juli 2025 
mitzuteilen. Ab dem 1. Juli 2025 angeschaffte Systeme müssen innerhalb eines Monats nach Anschaffung gemeldet werden. 
Gleiches gilt für die Außerbetriebnahme. Das BMF weist ausdrücklich darauf hin, dass bei einer Mitteilung stets alle in einer 
Betriebsstätte eingesetzten Aufzeichnungssysteme (in einer einheitlichen Mitteilung) zu übermitteln sind. 

Link zum Schreiben vom BMF:  
 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2024-
06-28-mitteilungsverpflichtung-nach-AO.pdf?__blob=publicationFile&v=6 
 

Folgende Informationen müssen laut BMF gemeldet werden: 

 Name und Steuernummer des Steuerpflichtigen. Nach Einführung der Wirtschafts-Identifikationsnummer muss diese 
gemeldet werden. 
 

 Art der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung mit Zertifizierungs-ID sowie der Seriennummer (nach § 146a Abs. 
4 Satz 1 Nr. 3 AO): 
TSE-Hersteller: Diebold Nixdorf / Zertifizierungs-ID BSI-K-TR-0393-2020 / Seriennummer: siehe TSE-Installationsprotokoll 
von Ihrer Kasse 
 

 Art des verwendeten elektronischen Aufzeichnungssystems:  
Kasse auf PC-Basis / Geben Sie das gekaufte Lizenzprodukt an (z.B.: BONit FlexX PRO, BONit FlexX, Simply Hotel 2) 
 

 Anzahl der verwendeten elektronischen Aufzeichnungssysteme (je Betriebsstätte / Einsatzort):* 
 

 Seriennummer des verwendeten elektronischen Aufzeichnungssystems*: 
Die Lizenznummern Zum Beispiel: 82002-00201299-95. Bei mehreren Eingabestationen die jeweiligen Lizenznummern 
separat angeben. Siehe TSE-Installationsprotokoll von Ihrer Kasse bzw. über die installierte Software selbst. 
 

 Datum der Anschaffung des verwendeten elektronischen Aufzeichnungssystems 
 

 Datum der Außerbetriebnahme des verwendeten elektronischen Aufzeichnungssystems 
 

*Sollten in Verbundsystemen mehrere Geräte mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung verbunden sein, so ist jedes 
einzelne verwendete Gerät dem Finanzamt mitzuteilen.  

 

Fortsetzung auf der nächsten Seite: 
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Ausdruck des TSE Installationsprotokolls: 
 
Das TSE-Installationsprotokoll wurde bei der TSE-Installation von unserem Techniker erstellt und auf Ihrer Kasse gespeichert. 
Sollten Sie das Protokoll nicht mehr finden, dann kontaktieren Sie bitten telefonisch den bonit.at Support unter 0043 2622 33144  
damit ein bonit.at Software Techniker das Protokoll per Fernwartung auf Ihrer Kasse erneut erstellen kann. 
 
Das TSE Installationsprotokoll enthält die Seriennummer der Technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) und die Lizenznummer 
des Kassensystems (Seriennummer des verwendeten elektronischen Aufzeichnungssystems). Beide sind im Beispiel rot markiert. 
 
Beachten Sie, dass das TSE-Zertifikat nur eine beschränkte Gültigkeitsdauer hat und rechtzeitig vor Ablauf der Zertifikatsgültigkeit 
erneuert werden muss. Das TSE-Ablaufdatum finden Sie im Beispiel gelb markiert. 

 

 
Support und Kosten: 
 
Serviceleistungen die über die Erstellung des TSE-Installationsprotokolls hinaus gehen, müssten separat in Rechnung gestellt 
werden und sind im generellen Support nicht enthalten. Bei Bedarf kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 0043 2622 33144 
(Mo-Do 9:30-16:00). 

 
Hierbei handelt es sich um einen vorläufigen Ablauf. Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
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